
 

 

     

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

      

       

  

 

   

 

 

 

        

            

      

 

 

             

         

   

 

       

  

 

 

 

          

                             

 

  

Klub der Freiheitlichen Bezirksräte  

Wien - Rudolfsheim-Fünfhaus  

An die  

Bezirksvorstehung  

Rudolfsheim-Fünfhaus  

Gasgasse 8-10  

1 1 5 0  W i e n  

Betrifft: Antrag der FPÖ-Fraktion zur Bezirksvertretungssitzung am  18.04.2024  bezüglich  

Anhalten der Straßenbahnlinien in der Station Schweglerstraße  

Die unterzeichneten Bezirksräte stellen gem. § 24 GO-BV nachstehenden 

A  N  T  R  A  G  

Der zuständige Stadtrat für die Wiener Linien, KR Peter Hanke, wird ersucht, die Wiener Linien dazu 

zu bewegen, dass die Straßenbahnen der Linien 9 u. 49 immer am gleichen Punkt die Fahrzeugspitzen 

in der Station Schweglerstraße Richtung stadteinwärts anhalten. 

Dies könnte z.B. durch eine Haltelinie gewährleistet werden. 

B E G R Ü N D U N G  

Die Züge der oben erwähnten Straßenbahnlinien halten nicht immer an der gleichen Stelle beim 

Einfahren in die Station. Manchmal beim Eingang zur Märzstraße 35 und manchmal vor dem Eingang 

zur Märzstraße 37. Dies ist ein Unterschied von ca. 15 Metern (wie auf den beiliegenden Bildern 

ersichtlich. 

Dies stellt vor allem ein Problem für Rollstuhlbenützer als auch für Sehbehinderte dar, da vor der 

Hausnummer 35 taktile Leitsysteme angebracht sind. Allerdings ist es auch für andere Personen 

unangenehm, wenn man den Straßenbahnen entgegenlaufen muss. 

Daher sollten die Straßenbahnzüge immer an der gleichen Stelle anhalten, um ein einfaches Einsteigen 

in den ersten Türbereich zu ermöglichen, wo sich der Rollstuhlplatz befindet. 

Ing. Manfred R. Dvořák    Dr. Günther Mück          Hannes Koger 

Klubobmann Klubobmann-Stv. Bezirksrat 
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